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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/558
öffentlich
17.06.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Satzung 
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am Rathmannsteich" der 
Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 25.06.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 
BauGB, der Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden 
gemäß Anlage 1 wie folgt abgewogen:

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom 
16.04.2015

Lfd. 
Nr.

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang 
Stellung- 
nahmen

Datum 
Stellung- 
nahmen

keine
Einwände

Anmerkunge
n / 
Abwägung 
erforderlich Behörden/Verbände     

1.  Landkreis Mecklen- 
burgische Seenplatte

  12.06.2015 12.06.2015  x

2.  Amt für 
Raumordnung und 
Landesplanung

19.05.2015 18.05.2015 x  

3.  Landesamt für innere 
Verwaltung M-V

08.05.2015 08.05.2015 x  

4.  Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V

15.05.2015 12.05.2015 x  

5. Wasser-und
Schifffahrtsamt Stralsund

15.05.2015 12.05.2015 x  

6.  Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V

21.05.2015 18.05.2015 x  

7.  Bergamt Stralsund 04.06.2015 02.06.2015 x  
8.  Hanse Werk AG 13.05.2015 13.05.2015 x  
9.  E.DIS AG 22.05.2015 12.05.2015  x
10.  Kabel Deutschland 26.05.2015 21.05.2015 x  
11.  DB Services Immobilien 

GmbH
15.05.2015 08.05.2015 x  

12.  Landesanglerverband M-V 20.05.2015 18.05.2015 x  
13.  GDMcom mbH (ehem. 

Verbundnetz Gas AG)
04.06.2015 01.06.2015 x  

14.  Deutsche Telekom 22.05.2015 21.05.2015  x
15.  Deutscher Wetterdienst 28.05.2015 20.05.2015 x  
16.  Staatliches Amt für 

Landwirtschaft u. Umwelt
10.06.2015 08.06.2015 x  

17.  Landesforst M-V 08.06.2015 05.06.2015 x  
18.  WZV Malchin- 

Stavenhagen
18.06.2015 18.06.2015  x



                                                           Seite: 2/3

19.  Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege

11.06.2015 08.06.2015  x

20.  Einzelhandels-
verband Nord e.V. 

11.06.2015 09.06.2015 x  

21.  IHK Neubrandenburg 08.06.2015 05.06.2015 x  
22.  Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie
08.06.2015 08.06.2015 x  

 Nachbargemeinden     
23.  Stadt Dargun 11.06.2015 10.06.2015 x  
24.  Gemeinden Lelken-

dorf u. Alt Sührkow 
SührkowSührkow

27.05.2015 26.05.2015 x  

keine Stellungnahme wurde abgegeben von:

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV M-V
 Straßenbauamt Neustrelitz
 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen
 Landesjagdverband M-V
 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern
 Wasser- und Bodenverband „Obere Peene"
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
 BVVG Neubrandenburg
 Grüne Liga M-V e.V.
 Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
 NABU M-V
 Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow 

BUND e.V.
 Stadt Makhin

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind. 

Von Bürgern wurden keine Bedenken vorgetragen.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form (s. Anlage 
1).

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis in Kenntnis zu 
setzen.

Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 16.04.2015 den Entwurf der 1.Änderung des 
Bebauungsplanes Nr.4 gebilligt und zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung vom 11.05.2015 bis 12.06.2015;
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 04.05.2015 unterrichtet
und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.



                                                           Seite: 3/3

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten i.H.v. ca. 1.500,00 € für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am 
Rathmannsteich“ trägt die Peenestadt Neukalen. Sie wurden im Haushaltsplan 2015 unter der 
Haushaltsstelle 5.1.1.00.562550 eingestellt

Anlagen:
Abwägungstabellen (Anlage 1) 



Stellungnahme Nr.1/1 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

Landkreis .1,...i 
Mecklenburgische Seenplatte Ed ..._ 
Der Landrat 
Lanasreis Magdentiagacha Seenplans 
Neunenstraße 43. 17033 Nertivandeshme 

Regionalalandal /Arnt /SG 
Waren (Münts) /Bauamt /Kreisplanung Amt Malchin am Kummerower See 

für Stadt Neukalen 	 Auskunft erteilt Cinds Schulz 

Am Markt 1 
Zimmer 	 Vortvahl 	Durchwahl 17139 Malchin 	 132 	 03991 	78-2453 
Zentrale 	 Fax 
78-0 	 0395 57087 65965 
E-Mall cindy.schulallik-seenplatte.de  

Ihr Zeichen 	 Ihre Nachricht vom 	 Mein Zeichen 	 Darum 
40 Je 	 04. Mai 2015 	1732/2015-502 	12, Juni 2015 

Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am Rath- 
mannsteich" der Stadt Neukalen 

hier: Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 
lange gemäß § 13 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 

Be- 

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der Satzung über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am Rathmannsteich" der Stadt Neukalen beschlossen. 
Der hierzu erarbeitete Entwurf wurde am 16. April 2015 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt. 

Hierzu wurde der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Schreiben des Amtes Malchin am 
Kummerower See für die Stadt Neukalen vom 04. Mai 2015 im Rahmen der Beteiligung gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
4 der Stadt Neukalen, bestehend aus einer Textsatzung und Begründung nehme ich als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines 

1. 	Die Stadt Neukalen hat bereits für im südöstlichen Stadtgebiet eine Satzung über einen 
Bebauungsplan für die Entwicklung eines Wohnbaustandortes beschlossen. Dieser Bebau- 
ungsplan Nr. 4 „Am Rathmannsteich° ist bereits seit Oktober 2009 rechtskräftig (Ursprungs-
plan). 

Erste Bebauungen fanden entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes statt. Wei- 
tere, insbesondere auch mehrere Anträge für zweigeschossige Einfamilienhäuser liegen vor. 
Die Stadt hat dies zum Anlass genommen sich mit den Festsetzungen aus dem Ursprungsplan 
auseinanderzusetzen. 
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Stellungnahme Nr.1/2 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

Seite 2 des Schreibens vorn 12. Juni 2015 

Im Ergebnis soll ausschließlich das Maß der baulichen Nutzung bezogen auf die Geschossig-
keit dahingehend geändert werden, dass zukünftig maximal 2 Vollgeschosse zulässig sein sol-
len. Alle übrigen Festsetzungen des Ursprungsplanes behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Mit der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Rathmannsteich" der 
Stadt Neukalen sollen hierfür planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. 

Das Planverfahren führt die Stadt Neukalen im vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB 
durch. Dazu bestehen von Seiten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte keine grund-
sätzlichen Bedenken. 

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB). 

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 18. Mai 2015 liegt mir bereits vor. 
Danach entspricht die o. g. Änderungsplanung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung. 

3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen hat mit Ablauf des 10. Januar 2009 Rechtswirk-
samkeit erlangt. Dieser unterlag bereits mehreren Änderungen, welche den in Rede stehenden 
Bereich aber nicht betreffen. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan werden für den o. g. Geltungsbereich Wohnbauflä-
chen dargestellt. 
Insofern ist festzustellen, dass die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 
der Stadt Neukalen aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt ist. Dem Ent-
wicklungsgebot des § 8 BauGB wird insofern gefolgt. 

Die Begründung sollte um Aussagen zu diesem Sachverhalt entsprechend noch ergänzt wer- 
den. 

lt. Hinweise 

Die Begründung wird um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 

1. Seitens des Kataster- und Vermessungsamtes wird darauf hingewiesen, dass nach § 26 
Abs. 8 des Gesetzes über das amtliche Geoinforrnations- und Vermessungswesen (Geoinfor- 
mations- und Vermessungsgesetz- GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 

In 	die 	Begründung zur 	1.Änderung wird ein 	Punkt „Hinweise aus der 
Beteiligung zur 1.Anderung des Bebauungsplanes" eingefügt und auf den §26 

713) Grenzmarken zu schützen sind. GeoVermG M-V hingewiesen. 
Kommt es im Zuge der Baumaßnahmen zur Zerstörung oder Lageänderung von Grenzmarken. 
ist dies unverzüglich anzuzeigen. Das dann erforderliche Einbringen neuer Grenzmarken darf 
nur von Vermessungsstellen durchgeführt werden. Die Antragstellung und Kostenübernahme 
obliegt dem Verursacher. Zuwiderhandlungen und Unterlassung der Meldepflicht können als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

2. Aus Sicht der unteren Straßenverkehrsbehörde wird grundsätzlich darauf hingewiesen, 
dass bei Baumaßnahmen der Veranlasser verpflichtet Ist, solche Technologien anzuwenden, 
mit denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. 

Die Hinweise der Straßenverkehrsbehörden werden in die Begründung mit 
aufgenommen. 

N/20156026/doc/Rathmannsteich/Abwägung/Abwäung.doc 
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Stellungnahme Nr.1/3 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

Seite 3 des Schreibens vom 12. Juni 2015 

Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß- 
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von Die Hinweise werden in die Begründung mit aufgenommen. 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass für eine notwendige Verkehrsraumeinschrän- 
kung vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO 
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Ordnungsamt, Straßenverkehrswesen, Adolf- 
Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen ist. 

3. 	Aus naturschutz-, wasser-, immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht sowie von Sei-
ten des Gesundheitsamtes bestehen zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 der Stadt Neukalen darüber hinaus keine weiteren Hinwiese. 

Im Auftrag 

L'ii1 

Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 

N/20156026/doc/Rathmannsteich/Abwägung/Abwäung.doc 



Stellungnahme Nr. 9/1 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 
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Vorhaben: 	Satzung über die 1.Änderung des BP Nh.4 
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"Am RnIhmarmsteich" der Stadt Neukalen 90.1 de 

ßestandsplan-Auskunft-Nr.: Mal-0267-2015 
Uns. Zeichen 516 MM 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 04.05.2015 und teilen Ihnen mit: 

Im Bereich des n.g. Vorhabens befinden sieh: In 	die 	Begründung zur 	1.Änderung wird 	ein 	Punkt „Hinweise aus der 
Gas-Verteilungsanlagen: 	HD-IND-Gasleitungen 

ungsanlagen : 	0.4-kV- Kobel de  Eh-Verteil 	 r E.D1S AG. Beteiligung zur 1.Anderung des Bebauungsplanes" eingefügt und auf den 
Leitungsbestand hingewiesen. 

Als Anlage erhalten Sie die Bestandspläne mit unseren eingezeichneten Vertei-
lungsanlagen. Bitte überprüfen Sie die beigefügten  Denlandnplßne gemäß Tabelle 
im Formular ..Bestandsplan-Auskunfl" auf Vollständigkeit und beachten Sie dk 
Hinweise und Rkhtlinien zu Arbeiten Inder Nahe von Verteituregunlagen 
der E.DIS AG. Die Hinweise sind Bestandteil dieser Elessandsplan-Auskunft. Eine Ammen* . 

Kopie der nls Anlage beiliegenden _Bestandsplan-Auskunft" senden Sie uns bitte 
unterzeichnet als Empfangsbestätigung zu. 

°i "n 	51i6  
,stüttortätst 

ts 
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Bernd GuAlmeßteln 

Die Bestandsplan-Auskunft beschränkt sich auf das in der Anfrage angegebene iVallteender) 
Baufeld. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute  
Bestandsplan-Auskunft erforderlich. 
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Aus Sicht unseres Unternehmens bestehen keine Einssände gegen Ihre Planung. toi"... 
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MIM OG 813/7201547 

Im genannten Abschnitt befindet sich eine Gasteehdruckleitung DP 16 DN 150 
Stahl. Somit sind unsere besonderen Hinweise Rir Gaskitungen bis 16 bar zu be- 
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ckung verändert wird, sind mit uns entsprechende Maßnahmen zur Sicherung ab- 
zustimmen. 
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Stellungnahme Nr. 9/2 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

e dis 

Diese Unterlagen dienen ah Information und nicht als Grundlage zum Durchlith. 
ren v011 Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der 
14 Tage vor Baubeginn mit uns In Verbindung. Wir werden Ihnen die crforderli- Erschließung und Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
chen Unterlagen zum Anlagenbestand zusenden. 

Wir bitten Sie, unseren Anlagenbcstand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu 
berücksichtigen. 

Die Lage unserer Verteilungsanlagen ist vor Baubeginn mittels handgeschachteter 
Quergrabungen genau zu ermitteln. 

Vor Beginn von Arbeiten ist eine Vornneinweisung erforderlich. Bitte stimmen Sie 
sich bis 14 Tage vor Baubeginn mit uns ab. Für die Einweisung vor On wird das 
Formblatt der E.DIS AG „Einweisung" verwendet. 

Wir übergeben Ihnen folgende Richtlinien und Hinweise zu Arbeiten in der Nähe 
und zum Schutz von Verteilungsanlagen: 

- 	„Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der 
E.DIS AG" 

- 	„Hinweise und wichtige Richtlinien zum Schutz °rdverleger Gasleitungen 
der EDIS AG " 

- 	„Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasveneilonasanlagen 
der r.Dis AG" 

Für Rückfragen sieben Ihnen in unserem Regionalbereich unsere Mitarbeiter gern 
zur Verfügung. 
Anspeschpariner sind flir 
Stromversorgungsanlagen : Herr Beyer 	 Telefon 0399472097-3912„ 
Gasversorgungsanlagen 	: Herr Thirin 	 Telefon 03994/2097-3970, 

Mit freundlichen Grüßen 

E.DIS AG 

1 	
- ( 
' 

i.A. 	es Schulz 	 i.A. Andreas Thumi 

Anionen 
Bestandspläne 
Richtlinien 
Bestandsplan-Auskunft 

21 
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Stellungnahme Nr. 14/1 Abwägung Abstimmung 

r:11 	. 	. 	 ERLEBEN. INAS VERBINDET, 

ja nein Enth. 

MUMIE WUMM TE(PlrültOMBM 
01039Pedlen 

Amt Malchin am Kurnmerower See 
Posdach 11 51 

17131 Malchin 

PFM.W 	Az:  40 je  

234358-2015, PTI 23, PPB 7, Stefan Ofanger 
........"" 	+4930835878322 

.... 	21.05.2015 
rt*.ivri 	Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 »Am Rathmannsteicir 

der Stadt Neukaten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

irn betroffenen Plangeblet sind keine Telekommunikationsanten (TK-Linien) der In 	die 	Begründung zur 	1.Änderung wird ein 	Punkt „Hinweise 	aus der 
Deutschen Telekom AG vorhanden. 

Zur telekornmunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die Deutsche 
Telekom AG ist die Verlegung neuer Telelcommunikationslinien erforderlich 

Beteiligung zur 1.Änderung des Bebauungsplanes" eingefügt und auf die 
notwendigen rechtszeitigen Abstimmungen hingewiesen. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dein Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Ladungsträger ist es 
nohvendlg, dass Beginn und Ableur der Erschließungs-maßnahmen im 
Bebauungspiengebiet der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 8 
Monate vor Baubeginn. actanich bei der Deutschere Telekom Technik GmbH, T NL 
Ost, RaPTI 23, Am Roweer Forst 1.17094 Burg Stangerd, Mali: TI-NL-NO-PT1-23 PM 
Lettelekom.de  angezeigt werden. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen en 
Telekommunkationstaken vermieden werden und aus betriebichen Gründen (z. B. Im 
Falle von Slärungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen 
Telekommunikationslinien möglich ist. Es Ist deshalb erforderäch, dass sich die 
bauausführende Firma 2 Wochen vor Baubeginn über die Lage der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationstinten bei der der Deutschen 
Telekom Technik GmbH, T NL Ost, Ressort Pli 23, Am Roweer Forst 1,17094 Burg 
Stargard, Infomeiert. 

Die Kebelschutzenweisung der Deutschen Tatekorn AG ist zu beachten. 
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Stellungnahme Nr. 14/2 Abwägung Abstimmung 

mai 	21.05.2015 
wri eran Amt Matchin em Kummerower See 

ein 	2 

HinsicMikh gepinnter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt uber Baurnstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungngesellschaft fOr Straßen-
und Verkehrswesen. Ausgabe 1989; siehe hier u. a Abschnitt 3 zu beachten Einer 
Überbauung unserer TelekommunlicatIonsinien stimmen wir nicht zu, weit dadurch der 
Bau, die Unterheilung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebachee 
Schadensrielko für dle Telekommunicationsinie besteht. 

Wir bitten Sie, diese Planuntertage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an 
Dritte weiterzugeben. 

Mit freundachen Grüßen 

i A 	. _ 
S. Glingar ..._ 
Anlagen 
1 Kabelschulznnweisung 
1 Merkblatt über Baurnstandoete und unterircesche Ver- und Entsorgungsanlagen  
1 Übernichtaplan 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 18/1 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

WasserZweckVerband 	 Z  
MALCHIN 	STAVENHAGEN 	 II 

- Der Verbandsvorsteher  

<--- 
• ,.....,2.<1..gbanci Sciekalsoß. .56 	7153 See....1.:e. 	. 

Ih. Zeichen: 
Hee Neefok-hl von, 
Untere Zachen: 	TI-KR 

Amt Melden am Kummerower See 	Au Neunt artel: 	Christina Krohn 
Telefon. 	039954 381-564 Am Markt 1 Tele. 	039954 361-531 

17139 Maidirn 	 E-1,..., 	eh loohn@wiv.minfehin-stovenhapon.ao  
mem 	18.062015 

Satzung über 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 .Am Rathmannsteich" der 
Stadt Neulullen 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden 

Sehr geehrter Herr Jennerjahn, 

die 1. Änderung bezieht sich ausschließlich auf die Anzahl der Vollgeschosse. Die Hinweise werden in die Begründung mit übernommen. 
Diese hat für uns Auswirkungen auf den erforderlichen Versorgungsdruck bei der Trink-
wasserversorgung und auf die Höhe der Anschlussbeiträge Schmutzwasser. 

Wir können den notwendigen Versorgungsdruck auch für eine zweigeschossige Wohn- 
bebauung bereitsteHen, werden den Eigenheimstandort aber nicht selbst erschließen. 

In einer möglichen Erschließungsvereinbarung werden wir die erhöhten Anschlussbei-
träge Schmutzwasser berücksichtigen. 

Freundliche Grüße 

l'L 
Petra Tertel 
Geschäftsführerin 

,.......Z........... 	C........., 	1.1...i....... 	 V..........•0..." 
5.......s. 55 	r,-.,z2.---' — 	ee-.0-2e.-erro 	e"..2.7.1.-:. 5Guo 	c2.17" 

i 	:2.3,."'"e' 	2,.., 	lu 	.O,.5. OX00.3.0)1 14 	Ortorn GeSow ...... IlL 1.11/12' KO 	..peNdoel SMendellerera, 	"cr 1 	I 	. 0.1905a 1...311 	5.............1-- 	..... 5. (....5E117. 	........ ........ .4 
. 	.1.7. 4=7= 	seae 	....:-. 14.4*...,1111A 1e0, 	5 	..:',..r..4....'*.  
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Stellungnahme Nr. 19/1 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

• 

Landesamt für Kultur und rre: INGA, 	
_ 

Denkmalpflege ,-,.,-,. h, 	TVERWALT 	G MALCHIN 

Mecklenburg-Vorpommern 
— Archäologie und Denkmalpflege — 

r 	unsern H 6au .re radaraH1614 	 7 
rearar .1 13 32 ,V311 5.... 

'... 441...,„:!.. nal an 
--. 

i aer1 	11. Juni 20/5 	4 

Verte ler 	AV 
0r 5551b .  04 05511. 10 20 	30 	40 	50 _ 

AMT MALCHIN am Kummerower See 	 11,Zelchon, 	.413 Je 

Bearbeitet von 13auleltplanun5 
3.1.100: 	018315 88 29 - 311 Fr Bauthimg 

Postfach 1151 	 038515 88 79 • 312 Fr BOhnsack 
0353/5 88 79 - 313 14. Gurny 

1.1.10 Uidun: 	01 2-0IW04mduden 91901-09 03 
17131 	Malchin 	 (Bd. Immer' angeben!) 

L 	 .. J 	Schwerin. dtrn 09 06 2015 

Satzung Über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am Ratmannstelch der Stadt 
Neukaten, hier: Beteiligung der Behörden zum Entwurf (vereinfachtes Verfahren) 
Steliungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich des o. g 	Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand Bodendenkmale . 	 . 
bekannt. dm durch de geplanten Maßnahmen berührt werden Detaillierte Angaben zum Umgang Das Plangebiet wird von dem Bodendenkmal berührt, in der bestandskräftigen 
mit diesen Denkmalen sind als Anlage dieser Stellungnahme zu entnehmen. Satzung ist das Bodendenkmal nachrichtlich übernommen worden. 
Erläuterungen: 
Denkmale sind gemäß § 2 (1) DSchG N1-11 Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die In 	die 	Begründung 	zur 	1.Änderung 	wird 	ein 	Punkt 	 aus 	der „Hinweise 
Geschichte des Menschen, für slaw. und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arberts- und 
Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlensche, wissenschaftliche, Beteiligung zur 1.Änderung des Bebauungsplanes" eingefügt und auf das 
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen 10 2 (1) DSchG M-V). Gern. § 1(3) 
sind daher bei öffentlichen Planungen und Mattnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen 

Bodendenkmal Farbe BLAU hingewiesen; die Informationen in der Anlage 
i werden n die Begründung übernommen. 

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Fachbehörden für 
Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Träger öffentlicher Belange [§ 4 (2) Pkt. II DSchG M-V1. 

Mit freundlichen Grüßen 	 nachrichtlich an: 
Im Auftrag 	 Untere Denkmalschutzbehörde, AASE 

gez. Dr. Detlef Jantzen 	 gez Dr. Bettina Gnekow 
Landesarchäologe 	 Dezemetsleiterin Prakt. Denkmalpflege 

1 Anlage 

Das Schreiben wurde maschinell erstell und ist ohne Unterschritt gültig. 

Haus. men... 
Undesamt für Kultur und DIrnlun2lp11119. 1.11.3/12.b.102-Vor908,0212. 
Venni., 	 Archboole urel 	tanceesbfflonsY 	 ländesarclalv 

12....41.11.pe 	 Archlv Idee* 	Neer Gnehreld 
Dornhof re 	 Ooreof 4A 	 .relanrASA131133 60 29 	GM Sei.A.« 2 	1112•14-Ander.on-Ne481,44 1 
1.08.5 See... 	 18410 Sreareln 	19363 Schreenn 	 13063 SCHAM 	17460 11.4.4141 
741 0363 56E79111 	 79 0333 3313 70 TOI 	TOI 3393 53640 	7•1 6393 593 714 3,3 	Tal .034 393141 
PH 33/13 51413 70 1441 	 rar nes 933 TO 134 	rar 0333 MbH. 	rar 63H 526 711 613 	IH 034134 3933-61 
064a11 9641269760648u#0e-ma 44. 
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Stellungnahme Nr. 19/2 Abwägung Abstimmung 

Anlage (Bodendenkmale) 

: Zum Schreiben vom: 08.062015 	zum Az 01.2-DMINeukalen, Stadt-04-03 

Betr: Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Arn Ratmannstelch" der Stadt 
Neutralen, hier: Beteiligung der Behörden zum Entwurf (vereinfachtes Verfahren) 

weitere Auskünfte erteilt: Frau Schanz, 0365/58879-681 
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ja nein Enth. 

Im Bereich des o. g. Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt (vgl. beiliegende Karte), die gemäß 
§ 9 (6) BauG6 nachnchtUch in den Bebauungsplan zu übernehmen sind (DenkmEder nach 
Landesrecht). 

Dabei ist insbesondere die flächige Ausdehnung der Bodendenkmale gemäß beiliegender Karte in 
der Planzelchnung darzustellen. Dazu sind folgende Informationen In den Textteil zu übernehmen 

Die Farbe Blau (bzw. das Planzerchen BD2) kennzeichnet Bodendenkmale. deren 
Veränderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG MA! genehmigt werden kann, sofern vor 
Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser 
Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der 
Verursacher des Eingriffs zu tragen t§ 6 (5) DSchG M-V]. Über die in Aussicht genommenen 
Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur 
und Denkmalpfkge rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden 
Genehmigungen sind an die Einhaltung cäeser Bedingungen gebunden. 

Hinweise: 
Für 	Bodendenkmale, 	die 	bei 	Erdarbeiten 	zufällig 	neu 	entdeckt 	werden, 	gelten 	die 
Bestimmungen 	dee 	§ 	11 	DSchG 	M-V. 	In 	diesem 	Fall 	ist 	die 	Untere 	Denkmalschutz- 
behörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen 
eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhatten, Die 
Verpflichtung erhscht fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 

Eine Beratung zur Bergung und Dokurnentation von Bodendenkmalen erhalten Siebei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, 
Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 
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